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Leitsätze 

1. Wird ein bestehendes Gesetz geändert, gilt die Jahresfrist nach § 56 Abs. 4 

VerfGHG prinzipiell nur für die geänderten Vorschriften.  

2. Ausnahmsweise beginnt die Frist des § 56 Abs. 4 VerfGHG erneut zu laufen, 

obwohl die angegriffene Norm in ihrem Wortlaut unverändert geblieben ist, 

wenn die Veränderung anderer Vorschriften den angegriffenen Vorschriften 

eine neue materiell beschwerende Bedeutung beimisst. 

 


